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Anderi Lösig? sgit nu eini,

Schternehagel Tunnerwätter,

sgit nu mini und suscht keini!
Überschriftli .Volksverträtter.

Verfassungsänderung

Sie haben wohl nichts davon
bemerkt. Es wurde nicht darüber
abgestimmt. In stillschweigender Ueberein-
kunft hat sich die Bundesversammlung
einen Schutzpatron zugelegt. Dessen

Statue wird immer dann mitten im
Bundeshaus aufgestellt, wenn über Abbau
von Subveniionen debattiert wird. Auf
dem Sockel der Statue steht in goldenen

Lettern: <Verschone unsre Häuser,

zünd lieber andre an > Da ein Schutzpatron

aber nicht parteiisch sein darf,
hat er bis heute leider alle Häuser
verschont. Vor dem Subventionsabbau
nämlich. AbisZ


	In Sachen Bundesfinanzordnung

